
1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation

1.1 Name: EdDE Entsorgergemeinschaft der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V.

1.2 Straße: Von-der-Wettern-Str.  25

1.3 Staat: DE Bundesland: NW

Postleitzahl: 51149

Ort: Köln

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz):

4.1    Name: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

4.2    Straße: An der Heide  10

4.3    Staat: DE Bundesland: RP

   Postleitzahl: 67678 Ort: Mehlingen

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist):

Registernummer (HRA, HRB etc.): HRB 3043  Registergericht: Kaiserslautern

3. Angaben zum Zertifikat

3.1    Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3.2    Erstmalige Zertifizierung  oder Folgezertifizierung 

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZEE002002489007

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 42 Anlage(n).

3.5  Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) 

3.6  Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) siehe Beiblatt).

3.7 Das Zertifikat ist gültig bis zum 15.05.2025

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 

Abfallarten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft 

und die Bezeichnung

„Entsorgungsfachbetrieb“
gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen.

6. Prüfungsdatum:
16.11.2023

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat:

7.1 Name: Dr.  Kappus Vorname: Michael

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

8. Ausstellungsdatum:
03.01.2024

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation:

9.1 Name: Dr.  Weyers Vorname: Markus

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

Zertifikat
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Kappus Michael (3. Januar 2024 14:29 GMT+1)
Kappus Michael

EdDE e.V. (3. Januar 2024 14:42 GMT+1)
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3.6 Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n)).
2-13, 15-20, 22-26, 28-31, 33-38, 40, 42

Beiblatt zum Deckblatt zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:An der Heide  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67678 Ort: Mehlingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
1.1 Fuhrpark.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:An der Heide  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67678 Ort: Mehlingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

1.2 Zwischenlager/Behandlungsanlage für Abfälle (Lagern und Umfüllen);

8.12.1.1 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefährlichen Abfällen mit 

einer Gesamtlagerkapazität von 50 to oder mehr und 

8.12.2 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefährlichen 

Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 to oder mehr (hier: 1.2 Zwischenlager / Behandlungsanlage für Abfälle - Lagern);

Vor- und Hoffläche, überdachte Freifläche, Sortier- und Umfüllbereich in der Halle sowie Modulcontainer für VbF-Flüssigkeiten;

8.11.2.1 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von gefährlichen Abfällen von 10 to oder mehr je Tag und

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag (hier: 1.2 

Zwischenlager / Behandlungsanlage für Abfälle - Umfüllen).

Die in den Anlage aufgeführten Einschränkungen/Bemerkungen gelten ausschließlich für das Vermischen zur Verbrennung.

Die Tätigkeiten Lagern, Schreddern, Umfüllen und Vermischen sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen, sofern die Behandlung nicht der 

Vorbereitung zur Verbrennung dient.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

010101 Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen  

010102 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen  

010304* Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz  

010305* andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten  

010306 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen  

010307* andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen 
Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen

 

010308 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen  

010309 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 
03 10 fallen

 

010407* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen 
Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

 

010408 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen  

010409 Abfälle von Sand und Ton  

010410 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen  

010411 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 
01 04 07 fallen

 

010412 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von 
Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen

 

010413 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 
fallen

 

010504 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen  

010505* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle  

010506* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

010507 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 
01 05 06 fallen

 

010508 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 
und 01 05 06 fallen

 

020101 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen  

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe  

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft  

020108* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten  

020109 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 
08 fallen

 

020110 Metallabfälle  

020201 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen  

020203 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

020204 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020301 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen  

020302 Abfälle von Konservierungsstoffen  

020303 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln  

020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

020305 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

020401 Rübenerde  

020402 nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm  

020403 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

020501 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

020502 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

020601 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

020602 Abfälle von Konservierungsstoffen  

020603 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

020701 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials  

020702 Abfälle aus der Alkoholdestillation  

020703 Abfälle aus der chemischen Behandlung  

020704 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

020705 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

030101 Rinden- und Korkabfälle  

030104* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe 
enthalten

 

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 03 01 04 fallen

 

030201* halogenfreie organische Holzschutzmittel  

030202* chlororganische Holzschutzmittel  

030203* metallorganische Holzschutzmittel  

030204* anorganische Holzschutzmittel  

030205* andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  

030301 Rinden- und Holzabfälle  

030302 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)  

030305 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling  

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen  

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

030309 Kalkschlammabfälle  

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

030311 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 03 03 10 fallen

 

040104 chromhaltige Gerbereibrühe  

040105 chromfreie Gerbereibrühe  

040106 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

040107 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

040108 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne)  

040109 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish  

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)  

040210 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)  

040214* Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten  

040215 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen  

040216* Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten  

040217 Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen  

040219* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

040220 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 04 02 19 fallen

 

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

050102* Entsalzungsschlämme  

050103* Bodenschlämme aus Tanks  

050104* saure Alkylschlämme  

050105* verschüttetes Öl  

050106* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung  

050107* Säureteere  

050108* andere Teere  

050109* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

050110 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 05 01 09 fallen

 

050111* Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen  

050112* säurehaltige Öle  

050113 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung  

050114 Abfälle aus Kühlkolonnen  

050115* gebrauchte Filtertone  

050116 schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung  

050117 Bitumen  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

050601* Säureteere  

050603* andere Teere  

050604 Abfälle aus Kühlkolonnen  

050701* quecksilberhaltige Abfälle  

050702 schwefelhaltige Abfälle  

060101* Schwefelsäure und schweflige Säure  

060102* Salzsäure  

060103* Flusssäure  

060104* Phosphorsäure und phosphorige Säure  

060105* Salpetersäure und salpetrige Säure  

060106* andere Säuren  

060201* Calciumhydroxid  

060203* Ammoniumhydroxid  

060204* Natrium- und Kaliumhydroxid  

060205* andere Basen  

060311* feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten  

060313* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten  

060314 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 
fallen

 

060315* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten  

060316 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen  

060403* arsenhaltige Abfälle  

060404* quecksilberhaltige Abfälle  

060405* Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten  

060502* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

060503 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 06 05 02 fallen

 

060602* Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten  

060603 sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen  

060701* asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse  

060702* Aktivkohle aus der Chlorherstellung  

060703* quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme  

060704* Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure  

060802* Abfälle, die gefährliche Chlorsilane enthalten  

060902 phosphorhaltige Schlacke  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

060903* Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche 
Stoffe verunreinigt sind

 

060904 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen  

061002* Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

061101 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung  

061301* anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide  

061302* gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02)  

061303 Industrieruß  

061304* Abfälle aus der Asbestverarbeitung  

061305* Ofen- und Kaminruß  

070101* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070103* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070104* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070107* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

070108* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

070109* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070110* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070111* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

070112 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 07 01 11 fallen

 

070201* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070203* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070204* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070207* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

070208* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

070209* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070210* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070211* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

070212 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 07 02 11 fallen

 

070213 Kunststoffabfälle  

070214* Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten  

070215 Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen  

070216* Abfälle, die gefährliche Silicone enthalten  

070217 siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten  

070301* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

070303* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070304* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070307* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

070308* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

070309* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070310* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien Therm. Beseitigung: nur Abfälle, die keine verwertbaren 
Bestandteile enthalten

070311* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

070312 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 07 03 11 fallen

 

070401* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070403* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070404* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070407* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

070408* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

070409* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070410* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070411* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

070412 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 07 04 11 fallen

 

070413* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

070501* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070503* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070504* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070507* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

070508* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

070509* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070510* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070511* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

070512 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 07 05 11 fallen

 

070513* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

070514 feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen  

070601* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070603* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070604* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070607* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

070608* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

070609* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070610* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070611* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

070612 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 07 06 11 fallen

 

070701* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070703* halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070704* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  

070707* halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände  

070708* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  

070709* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070710* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  

070711* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

070712 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 07 07 11 fallen

 

080111* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen  

080113* Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten

siehe separates Beiblatt

080114 Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen  

080115* wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen 
gefährlichen Stoffen enthalten

siehe separates Beiblatt

080116 wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 
08 01 15 fallen

 

080117* Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

080118 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 
fallen

 

080119* wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen 
gefährlichen Stoffen enthalten

 

080120 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 19 fallen

 

080121* Farb- oder Lackentfernerabfälle  

080201 Abfälle von Beschichtungspulver  

080202 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten  

080203 wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten  

080307 wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten  

080308 wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten  

080312* Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

080313 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen  

080314* Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

080315 Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen  

080316* Abfälle von Ätzlösungen  

080317* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

080318 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen  

080319* Dispersionsöl  

080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

080410 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen  

080411* klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

080412 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 
fallen

 

080413* wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder 
anderen gefährlichen Stoffen enthalten

siehe separates Beiblatt

080414 wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 08 04 13 fallen

 

080415* wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln 
oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten

 

080416 wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 04 15 fallen

 

080417* Harzöle  

080501* Isocyanatabfälle  

090101* Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis  

090102* Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis  

090103* Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis  

090104* Fixierbäder  

090105* Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder  

090106* silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle  

090107 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten  

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten  

090110 Einwegkameras ohne Batterien  

090111* Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen  

090112 Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 11 fallen  

090113* wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 09 01 06 fallen

 

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt

 

100102 Filterstäube aus Kohlefeuerung  

100103 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz  

100104* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung  

100105 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form  

100107 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von 
Schlämmen
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(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

100109* Schwefelsäure  

100113* Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen  

100114* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die 
gefährliche Stoffe enthalten

 

100115 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen

 

100116* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten  

100117 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 
fallen

 

100118* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

100119 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 
und 10 01 18 fallen

 

100120* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

100121 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 01 20 fallen

 

100122* wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten  

100123 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 
fallen

 

100124 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung  

100125 Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke  

100126 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

100201 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke  

100202 unbearbeitete Schlacke  

100207* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

100208 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen  

100210 Walzzunder  

100211* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

100212 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11 fallen  

100213* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

100214 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 02 13 fallen

 

100215 andere Schlämme und Filterkuchen  

100302 Anodenschrott  

100304* Schlacken aus der Erstschmelze  

100305 Aluminiumoxidabfälle  

100308* Salzschlacken aus der Zweitschmelze  

100309* schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze  

100315* Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in 
gefährlicher Menge abgibt

 

100316 Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt  

100317* teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung  
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100318 Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 03 17 fallen

 

100319* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  

100320 Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt  

100321* andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe 
enthalten

 

100322 andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 03 21 fallen

 

100323* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

100324 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen  

100325* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

100326 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 03 25 fallen

 

100327* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

100328 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen  

100329* gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und 
schwarzen Krätzen

 

100330 Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 03 29 fallen

 

100401* Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  

100402* Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)  

100403* Calciumarsenat  

100404* Filterstaub  

100405* andere Teilchen und Staub  

100406* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  

100407* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung  

100409* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

100410 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen  

100501 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  

100503* Filterstaub  

100504 andere Teilchen und Staub  

100505* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  

100506* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung  

100508* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

100509 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen  

100510* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche 
Gase in gefährlicher Menge abgeben

 

100511 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen  

100601 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  

100602 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)  
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100603* Filterstaub  

100604 andere Teilchen und Staub  

100606* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  

100607* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung  

100609* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

100610 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen  

100701 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  

100702 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)  

100703 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  

100704 andere Teilchen und Staub  

100705 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung  

100707* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

100708 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen  

100804 Teilchen und Staub  

100808* Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze)  

100809 andere Schlacken  

100810* Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche 
Gase in gefährlicher Menge abgeben

 

100811 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen  

100812* teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung  

100813 Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 08 12 fallen

 

100814 Anodenschrott  

100815* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  

100816 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt  

100817* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

100818 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 08 17 fallen

 

100819* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  

100820 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen  

100903 Ofenschlacke  

100905* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen  

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen

 

100907* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen  

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

 

100909* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
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100910 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt  

100911* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten  

100912 andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen  

100913* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten  

100914 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen  

100915* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten  

100916 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 
fallen

 

101003 Ofenschlacke  

101005* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen  

101006 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen

 

101007* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen  

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen

 

101009* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  

101010 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt  

101011* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten  

101012 andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen  

101013* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten  

101014 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen  

101015* Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten  

101016 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 
fallen

 

101103 Glasfaserabfall  

101105 Teilchen und Staub  

101109* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen  

101110 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt  

101111* Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus 
Kathodenstrahlröhren)

 

101112 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt  

101113* Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten  

101114 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen  

101115* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

101116 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen  

101117* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

101118 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 11 17 fallen

 

101119* feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten
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101120 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 11 19 fallen

 

101201 Rohmischungen vor dem Brennen  

101203 Teilchen und Staub  

101205 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung  

101206 verworfene Formen  

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)  

101209* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

101210 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen  

101211* Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten  

101212 Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen  

101213 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

101301 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen  

101304 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk  

101306 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)  

101307 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung  

101309* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement  

101310 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 
09 fallen

 

101311 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

 

101312* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

101313 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen  

101314 Betonabfälle und Betonschlämme  

101401* quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung  

110105* saure Beizlösungen  

110106* Säuren a. n. g.  

110107* alkalische Beizlösungen  

110108* Phosphatierschlämme  

110109* Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten  

110110 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen  

110111* wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten  

110112 wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11 fallen  

110113* Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten  

110114 Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen  

110115* Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die 
gefährliche Stoffe enthalten
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110116* gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze  

110198* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

110202* Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit)  

110203 Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse  

110205* Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe enthalten  

110206 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 
02 05 fallen

 

110207* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

110301* cyanidhaltige Abfälle  

110302* andere Abfälle  

110501 Hartzink  

110502 Zinkasche  

110503* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  

110504* gebrauchte Flussmittel  

120101 Eisenfeil- und -drehspäne  

120102 Eisenstaub und -teilchen  

120103 NE-Metallfeil- und -drehspäne  

120104 NE-Metallstaub und -teilchen  

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne  

120106* halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)  

120107* halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)  

120108* halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen  

120109* halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen  

120110* synthetische Bearbeitungsöle  

120112* gebrauchte Wachse und Fette  

120113 Schweißabfälle  

120114* Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

120115 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen  

120116* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen  

120118* ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme)  

120119* biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle  

120120* gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  

120121 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

120301* wässrige Waschflüssigkeiten  

120302* Abfälle aus der Dampfentfettung  

130101* Hydrauliköle, die PCB enthalten  

130104* chlorierte Emulsionen  

130105* nichtchlorierte Emulsionen  

130109* chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis  

130110* nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis  

130111* synthetische Hydrauliköle  

130112* biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle  

130113* andere Hydrauliköle  

130204* chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis  

130205* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis  

130206* synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle  

130207* biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle  

130208* andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle  

130301* Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten  

130306* chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 13 03 01 fallen

 

130307* nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis  

130308* synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle  

130309* biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle  

130310* andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle  

130401* Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt  

130402* Bilgenöle aus Molenablaufkanälen  

130403* Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt  

130501* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern  

130502* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern  

130503* Schlämme aus Einlaufschächten  

130506* Öle aus Öl-/Wasserabscheidern  

130507* öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern  

130508* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern  

130701* Heizöl und Diesel  

130702* Benzin  

130703* andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

130801* Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern  

130802* andere Emulsionen  

140601* Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW, HFKW  

140602* andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische  

140603* andere Lösemittel und Lösemittelgemische  

140604* Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten  

140605* Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten Lösemittelgehalt < 1 Gew %

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150104 Verpackungen aus Metall  

150105 Verbundverpackungen  

150106 gemischte Verpackungen  

150107 Verpackungen aus Glas  

150109 Verpackungen aus Textilien  

150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

nur Kunststoff- und Papierverpackungen

150111* Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, 
einschließlich geleerter Druckbehältnisse

 

150202* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

siehe separates Beiblatt

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

 

160103 Altreifen  

160107* Ölfilter  

160108* quecksilberhaltige Bauteile  

160109* Bauteile, die PCB enthalten  

160110* explosive Bauteile (z.B. aus Airbags)  

160111* asbesthaltige Bremsbeläge  

160112 Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen  

160113* Bremsflüssigkeiten  

160114* Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  

160115 Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen  

160116 Flüssiggasbehälter  

160117 Eisenmetalle  

160118 Nichteisenmetalle  

160119 Kunststoffe  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

160120 Glas  

160121* gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 
und 16 01 14 fallen

 

160122 Bauteile a.n.g.  

160209* Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten  

160210* gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 02 09 fallen

 

160211* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder HFKW enthalten  

160212* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten  

160213* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
02 09 bis 16 02 12 fallen

 

160214 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen  

160215* aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bauteile  

160216 aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 
fallen

 

160303* anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

160304 anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen  

160305* organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

160306 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen  

160504* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)  

160505 Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen  

160506* Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, 
einschließlich Gemische von Laborchemikalien

 

160507* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 
enthalten

 

160508* gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 
enthalten

 

160509 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 
05 08 fallen

 

160601* Bleibatterien  

160602* Ni-Cd-Batterien  

160603* Quecksilber enthaltende Batterien  

160604 Alkalibatterien (außer 16 06 03)  

160605 andere Batterien und Akkumulatoren  

160606* getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren  

160708* ölhaltige Abfälle  

160709* Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten  

160801 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder 
Platin enthalten (außer 16 08 07)

 

160802* gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren Verbindungen 
enthalten

 

160803 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. 
g.

 

160804 gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07)  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

160805* gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten  

160806* gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden  

160807* gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind  

160901* Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat  

160902* Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natriumdichromat  

160903* Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid  

160904* oxidierende Stoffe a. n. g.  

161001* wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

161002 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen  

161003* wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten  

161004 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen  

161101* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten

 

161102 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen

 

161103* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die 
gefährliche Stoffe enthalten

 

161104 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

 

161105* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die 
gefährliche Stoffe enthalten

 

161106 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

 

170101 Beton  

170102 Ziegel  

170103 Fliesen und Keramik  

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten

 

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

 

170201 Holz  

170202 Glas  

170203 Kunststoff  

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

nur Kunststoff

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische  

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen  

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte  

170401 Kupfer, Bronze, Messing  

170402 Aluminium  

170403 Blei  

170404 Zink  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170405 Eisen und Stahl  

170406 Zinn  

170407 gemischte Metalle  

170409* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind  

170410* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten  

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen  

170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten  

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  

170505* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält  

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt  

170507* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält  

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt  

170601* Dämmmaterial, das Asbest enthält  

170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält  

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt  

170605* asbesthaltige Baustoffe  

170801* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  

170901* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten  

170902* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-
haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige 
Kondensatoren)

 

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten

 

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

 

180101 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)  

180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln)

 

180106* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten  

180107 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen  

180108* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

180109 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen  

180110* Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin  

180201 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen  

180203 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden

 

180205* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten  

180206 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen  
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(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

180207* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

180208 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen  

190102 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt  

190105* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung  

190106* wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle  

190107* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  

190110* gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung  

190111* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten  

190112 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 
fallen

 

190113* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  

190114 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt  

190115* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält  

190116 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt  

190117* Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

190118 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen  

190119 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung  

190203 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen  

190204* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten  

190205* Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

190206 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 02 05 fallen

 

190207* Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen  

190208* flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

190209* feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

190210 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen  

190211* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

190304* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 03 08 fallen

 

190305 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen  

190306* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle  

190307 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen  

190401 verglaste Abfälle  

190402* Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung  

190403* nicht verglaste Festphase  

190404 wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern  
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190501 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen  

190502 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen  

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost  

190603 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen  

190604 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen  

190605 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen  

190606 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen 
Abfällen

 

190702* Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält  

190703 Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt  

190801 Sieb- und Rechenrückstände  

190802 Sandfangrückstände  

190805 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser  

190806* gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze  

190807* Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern  

190808* schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen  

190809 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette 
enthalten

 

190810* Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 
fallen

 

190811* Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche 
Stoffe enthalten

 

190812 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 08 11 fallen

 

190813* Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche 
Stoffe enthalten

 

190814 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 08 13 fallen

 

190901 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände  

190902 Schlämme aus der Wasserklärung  

190903 Schlämme aus der Dekarbonatisierung  

190904 gebrauchte Aktivkohle  

190905 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze  

190906 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern  

191001 Eisen- und Stahlabfälle  

191002 NE-Metall-Abfälle  

191003* Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten  

191004 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen  

191005* andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten  

191006 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen  
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191101* gebrauchte Filtertone  

191102* Säureteere  

191103* wässrige flüssige Abfälle  

191104* Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen  

191105* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

191106 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 11 05 fallen

 

191107* Abfälle aus der Abgasreinigung  

191201 Papier und Pappe  

191202 Eisenmetalle  

191203 Nichteisenmetalle  

191204 Kunststoff und Gummi  

191205 Glas  

191206* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  

191208 Textilien  

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)  

191211* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten

 

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

 

191301* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten  

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 
fallen

 

191303* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten  

191304 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 
fallen

 

191305* Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten  

191306 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 
05 fallen

 

191307* wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, 
die gefährliche Stoffe enthalten

 

191308 wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen

 

200101 Papier und Pappe  

200102 Glas  

200110 Bekleidung  

200111 Textilien  

200113* Lösemittel  

200114* Säuren  
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200115* Laugen  

200117* Fotochemikalien  

200119* Pestizide  

200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle  

200123* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten  

200125 Speiseöle und -fette  

200126* Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen  

200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten  

200128 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
27 fallen

 

200129* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  

200130 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen  

200131* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel  

200132 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen  

200133* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie 
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

 

200134 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen  

200135* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

 

200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

 

200137* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200139 Kunststoffe  

200140 Metalle  

200141 Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200202 Boden und Steine  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200302 Marktabfälle  

200303 Straßenkehricht  

200306 Abfälle aus der Kanalreinigung  

200307 Sperrmüll  
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

070108* nur nicht spezifikationsgerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

070208* nur nicht spezifikationsgerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

070308* nur nicht spezifikationsgerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

070508* nur nicht spezifikations-gerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

070608* nur nicht spezifikations-gerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

080111* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur wenn Schwermetall-gehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080113* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080115* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080117* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080312* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080314* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080409* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080411* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080413* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

120114* nur ölhaltige Schleif-schlämme, die keine verwertbaren Metallanteile aufweisen (z. B.: Steinschleifschlämme)

150202* nur nach Vorbehandlung (Aussortieren von Störstoffen und verwert-baren Bestandteilen z. B.: Ölfilter)

160305* nur nicht spezifikations-gerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können (z.B.: Sicher-heitsdatenblatt)
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:An der Heide  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67678 Ort: Mehlingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt

Seite 31 von 149 zu ZZEE002002489007



Beiblatt zur Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

1.3 Zwischenlager/Behandlungsanlage für Abfälle (Schredder);

8.11.2.2 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von gefährlichen Abfällen von 1 to bis weniger als 10 to je Tag (hier: 1.3 Zwischenlager / Behandlungsanlage für Abfälle - 

Schredder).

Die in den Anlage aufgeführten Einschränkungen/Bemerkungen gelten ausschließlich für das Vermischen zur Verbrennung.

Die Tätigkeiten Lagern, Schreddern, Umfüllen und Vermischen sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen, sofern die Behandlung nicht der 

Vorbereitung zur Verbrennung dient.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)  

040210 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)  

040214* Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten  

040215 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen  

040216* Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten  

040217 Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen  

050117 Bitumen  

070310* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien Thermische Beseitigung: nur Abfälle, die keine verwertbaren 
Bestandteile enthalten

080111* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen  

080117* Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

080118 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 
fallen

 

080312* Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

080313 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen  

080317* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

080318 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen  

080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

080410 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen  

120112* gebrauchte Wachse und Fette  

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150104 Verpackungen aus Metall  

150105 Verbundverpackungen  

150106 gemischte Verpackungen  

150109 Verpackungen aus Textilien  

150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

nur Kunststoff- und Papierverpackungen

150202* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

nur nach Vorbehandlung (Aussortieren von Störstoffen und 
verwertbaren Bestandteilen z. B.: Ölfilter)

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

 

160103 Altreifen  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

160119 Kunststoffe  

160305* organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

170201 Holz  

170203 Kunststoff  

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

nur Kunststoff

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische  

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen  

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte  

170409* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind  

170410* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten  

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen  

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt  

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten

 

190204* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten  

191201 Papier und Pappe  

191204 Kunststoff und Gummi  

191206* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  

191208 Textilien  

200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten  

200128 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
27 fallen

 

200132 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen  

200137* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200139 Kunststoffe  
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 3 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

080111* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Thermische Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080117* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080312* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur wenn Schwermetall-gehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080409* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur wenn Schwermetall-gehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

160305* nur nicht spezifikationsgerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können (z.B.: Sicherheitsdatenblatt)
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 4 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:An der Heide  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67678 Ort: Mehlingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 4 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

1.4 Zwischenlager/Behandlungsanlage für Abfälle (Vermischen);

8.11.2.1 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von gefährlichen Abfällen von 10 to oder mehr je Tag;

8.11.2.4 sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazität von 

nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag (hier: 1.4 Zwischenlager / 

Behandlungsanlage für Abfälle - Vermischen).

Die in den Anlage aufgeführten Einschränkungen/Bemerkungen gelten ausschließlich für das Vermischen zur Verbrennung.

Die Tätigkeiten Lagern, Schreddern, Umfüllen und Vermischen sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen, sofern die Behandlung nicht der 

Vorbereitung zur Verbrennung dient.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

050103* Bodenschlämme aus Tanks  

050106* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung  

070108* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

070208* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

070308* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

070310* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien Therm. Beseitigung: nur Abfälle, die keine verwertbaren 
Bestandteile enthalten

070508* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

070608* andere Reaktions- und Destillationsrückstände siehe separates Beiblatt

080111* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

080113* Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten

siehe separates Beiblatt

080115* wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen 
gefährlichen Stoffen enthalten

siehe separates Beiblatt

080117* Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

080312* Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

080314* Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

080411* klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

080413* wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder 
anderen gefährlichen Stoffen enthalten

siehe separates Beiblatt

120112* gebrauchte Wachse und Fette  

120114* Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

140605* Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten Lösemittelgehalt < 1 Gew %

150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

nur Kunststoff- und Papierverpackungen

150202* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

nur nach Vorbehandlung (Aussortieren von Störstoffen und 
verwertbaren Bestandteilen z. B.: Ölfilter)

160305* organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

nur Kunststoff

190204* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten  
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 4 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

070108* nur nicht spezifikationsgerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

070208* nur nicht spezifikationsgerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

070308* nur nicht spezifikationsgerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

070508* nur nicht spezifikationsgerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

070608* nur nicht spezifikations-gerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können

080111* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080113* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080115* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080117* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080312* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080314* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080409* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080411* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

080413* Lösemittelgehalt < 1 Gew % Therm. Verwertung nur, wenn Schwermetallgehalt unterhalb der Grenzwerte LAGA-Zementpapier

120114* nur ölhaltige Schleifschlämme, die keine verwertbaren Metallanteile aufweisen (z. B.: Steinschleifschlämme)

160305* nur nicht spezifikationsgerechte und überlagerte Produkte (nach Einzelfallprüfung), die eindeutig bezüglich ihrer chem.-physikalischen Eigenschaften 

und ihres Gefährdungspotentials charakterisiert werden können (z.B.: Sicher-heitsdatenblatt)
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 5 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:An der Heide  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67678 Ort: Mehlingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 5 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

1.5 Freilager mit Containerstellflächen und Lagerboxen;

8.15.3 Anlagen zum Umschlagen von Abfällen, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der 

Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt, soweit nicht von Nummer 8.12 oder 8.14 erfasst, mit einer Kapazität von 100 to oder 

mehr nicht gefährlichen Abfällen je Tag (hier: 1.5 Freilager mit Containerstellflächen und Lagerboxen).

Die in den Anlage aufgeführten Einschränkungen/Bemerkungen gelten ausschließlich für das Vermischen zur Verbrennung.

Die Tätigkeiten Lagern, Schreddern, Umfüllen und Vermischen sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen, sofern die Behandlung nicht der 

Vorbereitung zur Verbrennung dient.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 03 01 04 fallen

030301 Rinden- und Holzabfälle

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

070213 Kunststoffabfälle

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

101006 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen

101012 andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen

101201 Rohmischungen vor dem Brennen

101206 verworfene Formen

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)

101314 Betonabfälle und Betonschlämme

120101 Eisenfeil- und -drehspäne

120102 Eisenstaub und -teilchen

120103 NE-Metallfeil- und -drehspäne

120104 NE-Metallstaub und -teilchen

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne

120113 Schweißabfälle

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

150105 Verbundverpackungen
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150106 gemischte Verpackungen

150107 Verpackungen aus Glas

150109 Verpackungen aus Textilien

160103 Altreifen

160106 Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten

160117 Eisenmetalle

160118 Nichteisenmetalle

160119 Kunststoffe

160120 Glas

160604 Alkalibatterien (außer 16 06 03)

160605 andere Batterien und Akkumulatoren

160801 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder 
Platin enthalten (außer 16 08 07)

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170202 Glas

170203 Kunststoff

170401 Kupfer, Bronze, Messing

170402 Aluminium

170405 Eisen und Stahl

170407 gemischte Metalle

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

170605* asbesthaltige Baustoffe

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln)

180203 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden

191201 Papier und Pappe

191202 Eisenmetalle
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

191203 Nichteisenmetalle

191204 Kunststoff und Gummi

191205 Glas

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

191208 Textilien

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200102 Glas

200110 Bekleidung

200111 Textilien

200134 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen

200201 biologisch abbaubare Abfälle

200202 Boden und Steine

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200302 Marktabfälle

200303 Straßenkehricht

200307 Sperrmüll
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 6 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:An der Heide  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67678 Ort: Mehlingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 6 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

1.6 Ballenpresse;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag (hier: 1.6 

Ballenpresse).

Die in den Anlage aufgeführten Einschränkungen/Bemerkungen gelten ausschließlich für das Vermischen zur Verbrennung.

Die Tätigkeiten Lagern, Schreddern, Umfüllen und Vermischen sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen, sofern die Behandlung nicht der 

Vorbereitung zur Verbrennung dient.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

030399 Abfälle a. n. g.

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

070213 Kunststoffabfälle

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

150105 Verbundverpackungen

150109 Verpackungen aus Textilien

160119 Kunststoffe

170203 Kunststoff

180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln)

180203 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden

191201 Papier und Pappe

191202 Eisenmetalle

191203 Nichteisenmetalle

191204 Kunststoff und Gummi

191208 Textilien

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200101 Papier und Pappe

200110 Bekleidung

200111 Textilien

200139 Kunststoffe

200140 Metalle
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

200199 sonstige Fraktionen a. n. g.

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200302 Marktabfälle
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 7 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:An der Heide  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67678 Ort: Mehlingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 7 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

1.7 Manuelle Sortierung;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag (hier: 1.7 manuelle 

Sortierung).

Die in den Anlage aufgeführten Einschränkungen/Bemerkungen gelten ausschließlich für das Vermischen zur Verbrennung.

Die Tätigkeiten Lagern, Schreddern, Umfüllen und Vermischen sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen, sofern die Behandlung nicht der 

Vorbereitung zur Verbrennung dient.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

150107 Verpackungen aus Glas

150109 Verpackungen aus Textilien

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170201 Holz

170203 Kunststoff

170407 gemischte Metalle

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

200139 Kunststoffe

200140 Metalle

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200302 Marktabfälle
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 8 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:An der Heide  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67678 Ort: Mehlingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 8 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

1.8 Behandlung von Erdaushub und Bauschutt;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag (hier: 1.8 

Behandlung von Erdaushub und Bauschutt).

Die in den Anlage aufgeführten Einschränkungen/Bemerkungen gelten ausschließlich für das Vermischen zur Verbrennung.

Die Tätigkeiten Lagern, Schreddern, Umfüllen und Vermischen sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen, sofern die Behandlung nicht der 

Vorbereitung zur Verbrennung dient.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G088040986
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 9 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Williams-Road  3
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67681 Ort: Sembach

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 9 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

2.1 Freilager mit Containerstellflächen und Lagerboxen sowie Lagerbereiche in der Produktionshalle und im Lagerzelt;

8.12.1.2 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei 30 to bis weniger als 50 to 

und

8.12.1.2 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefährlichen 

Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 to oder mehr (hier: 2.1 Freilager mit Containerstellflächen und Lagerboxen sowie Lagerbereiche 

in der Produktionshalle und im Lagerzelt).
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

070213 Kunststoffabfälle

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

150107 Verpackungen aus Glas

150109 Verpackungen aus Textilien

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170201 Holz

170202 Glas

170203 Kunststoff

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt siehe separates Beiblatt

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln)

180203 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden

191201 Papier und Pappe

191204 Kunststoff und Gummi

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

200101 Papier und Pappe

200139 Kunststoffe

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200307 Sperrmüll
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 9 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

170604 hier: beschränkt auf HBCD-haltiges Dämmmaterial oder nachweislich nicht gefährliche künstliche Mineralwolle
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G088040986
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 10 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Williams-Road  3
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67681 Ort: Sembach

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
2.2 Baggersortierung;

8.11.2.3 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden oder es sich 

um Schlacken oder Aschen handelt, von 50 to oder mehr je Tag (hier: 2.2 Baggersortierung).
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

150107 Verpackungen aus Glas

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170201 Holz

170202 Glas

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191201 Papier und Pappe

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200101 Papier und Pappe

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200307 Sperrmüll

Seite 61 von 149 zu ZZEE002002489007



2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G088040986
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 11 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Williams-Road  3
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67681 Ort: Sembach

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
2.3 Sortieranlage;

8.4 Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus hausmüllähnlichen Abfällen durch Sortieren für den Wirtschaftskreis 

zurückgewonnen werden, mit einer Durchsatzkapazität von 10 to Einsatzstoffen oder mehr je Tag (hier: 2.3 Vorbehandlungsanlage i.S.d. 

GewAbfV. Eine NIR Stufe zur selektiven Kunststofftrennung ist installiert).

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß §§ 6 und 10 GewAbfV werden bestätigt.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

150109 Verpackungen aus Textilien

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200307 Sperrmüll
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G088040986
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 12 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Williams-Road  3
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67681 Ort: Sembach

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
2.4  Schredder;

8.11.2.3 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden oder es sich 

um Schlacken oder Aschen handelt, von 50 to oder mehr je Tag (hier: 2.4 Schredderanlage. Kann sowohl als Soloanlage als auch als 

Anlagenteil der Vorbehandlungsanlage nach GewAbfV betrieben werden).

Seite 64 von 149 zu ZZEE002002489007



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

070213 Kunststoffabfälle

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

150109 Verpackungen aus Textilien

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

170203 Kunststoff

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191204 Kunststoff und Gummi

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200307 Sperrmüll
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G088040986
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 13 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Williams-Road  3
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67681 Ort: Sembach

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
2.5 Vermischen von Abfällen;

Aufbereitung von nachweislich nicht HBCD-haltigem Dämmmaterial zu EBS durch Vermischen sowie Vermischen mit stofflich nicht 

verwertbarem Anlagenausgang zu thermischer Verwertung.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

070213 Kunststoffabfälle nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

150102 Verpackungen aus Kunststoff nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

150105 Verbundverpackungen nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

150106 gemischte Verpackungen siehe separates Beiblatt

150109 Verpackungen aus Textilien nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

170203 Kunststoff nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

siehe separates Beiblatt

191204 Kunststoff und Gummi nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

200139 Kunststoffe nur Abfälle, die nicht stofflich verwertbar bzw. 
wiederverwendbar sind

200301 gemischte Siedlungsabfälle siehe separates Beiblatt

200307 Sperrmüll siehe separates Beiblatt
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 13 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

150106 Gewerbeabfallgemische, deren Behandlung techn. nicht möglich bzw. wirtschaftl. nicht zumutbar sind sowie nicht weiter sortierfähige Sortierreste

170904 Gewerbeabfallgemische, deren Behandlung techn. nicht möglich bzw. wirtschaftl. nicht zumutbar sind sowie nicht weiter sortierfähige Sortierreste

200301 Gewerbeabfallgemische, deren Behandlung techn. nicht möglich bzw. wirtschaftl. nicht zumutbar sind sowie nicht weiter sortierfähige Sortierreste

200307 Gewerbeabfallgemische, deren Behandlung techn. nicht möglich bzw. wirtschaftl. nicht zumutbar sind sowie nicht weiter sortierfähige Sortierreste
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 14 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Entenpfuhl Industriegebiet I/6 10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67547 Ort: Worms

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
3.1 Fuhrpark;

Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr (RPF.-3968 rp - unbefristet); 

Registriernummer für die Beförderung von tierischen Nebenprodukten (DE 07 319 0003 03).
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G062498017
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 15 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Entenpfuhl Industriegebiet I/6 10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67547 Ort: Worms

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
3.2 Sortieranlage mit integrierter Paketierpresse;

8.4 Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallen oder aus hausmüllähnlichen Abfällen durch Sortieren für den Wirtschaftskreislauf 

zurückgewonnen werden, mit einer Durchsatzkapazität von 10 to Einsatzstoffen oder mehr je Tag.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

170203 Kunststoff

191201 Papier und Pappe

200101 Papier und Pappe
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G062498017
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 16 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Entenpfuhl Industriegebiet I/6 10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67547 Ort: Worms

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
3.3 Ballenpresse;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag .
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

170203 Kunststoff

191201 Papier und Pappe

200101 Papier und Pappe

200139 Kunststoffe
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G062498017
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 17 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Entenpfuhl Industriegebiet I/6 10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67547 Ort: Worms

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
3.4 Umschlag von nicht gefährlichen Abfällen;

8.15.3 Anlagen zum Umschlagen von Abfällen, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der 

Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt, soweit nicht von Nummer 8.12 oder 8.14 erfasst, mit einer Kapazität von 100 to oder 

mehr nicht gefährlichen Abfällen je Tag.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen  

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung  

030399 Abfälle a. n. g. siehe separates Beiblatt

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)  

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

070213 Kunststoffabfälle  

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten  

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen

 

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

 

101006 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen

 

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen

 

101112 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt  

101201 Rohmischungen vor dem Brennen  

101206 verworfene Formen  

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)  

101314 Betonabfälle und Betonschlämme  

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne  

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150105 Verbundverpackungen  

150106 gemischte Verpackungen  

150107 Verpackungen aus Glas  

150109 Verpackungen aus Textilien  

160120 Glas  

160122 Bauteile a.n.g. Fehlchargen, alte Lager-bestände, defekte Bauteile aus 
Autoindustrie

170101 Beton  

170102 Ziegel  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170103 Fliesen und Keramik  

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

 

170202 Glas  

170203 Kunststoff  

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen  

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt  

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

 

191201 Papier und Pappe  

191204 Kunststoff und Gummi  

191205 Glas  

191208 Textilien  

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)  

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

 

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 
fallen

 

200101 Papier und Pappe  

200110 Bekleidung  

200111 Textilien  

200139 Kunststoffe  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200202 Boden und Steine  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle siehe separates Beiblatt

200302 Marktabfälle siehe separates Beiblatt

200303 Straßenkehricht  

200307 Sperrmüll  
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 17 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

030399 nur stichfeste Papier-massen (Spuckstoffe) aus der Altpapierverwertung, die nicht weiter verwertbar sind

200301 nur vorsortierter Hausmüll und vorsortierte hausmüll-ähnliche Gewerbeabfälle und Sperrmüll, ohne organische Bestandteile

200302 nur Marktabfälle im Sinne von Kartonagen, Verpackungsabfällen und gemischten Verpackungen mit Ausnahme von Fehl-würfen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G062498017
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 18 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Entenpfuhl Industriegebiet I/6 10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67547 Ort: Worms

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
3.5 Sortierflächen in Halle und Umschlagsbereich sowie Entglasen von Altfenstern im Freilager;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfassst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag;

8.11.2.2 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von gefährlichen Abfällen von 1 to bis weniger als 10 to je Tag.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 03 01 04 fallen

 

030301 Rinden- und Holzabfälle  

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen  

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung  

030399 Abfälle a. n. g. siehe separates Beiblatt

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)  

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

070213 Kunststoffabfälle  

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten  

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen

 

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

 

101006 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen

 

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen

 

101201 Rohmischungen vor dem Brennen  

101206 verworfene Formen  

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)  

101314 Betonabfälle und Betonschlämme  

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne  

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150105 Verbundverpackungen  

150106 gemischte Verpackungen  

150109 Verpackungen aus Textilien  

170101 Beton  

170102 Ziegel  

170103 Fliesen und Keramik  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

 

170201 Holz  

170203 Kunststoff  

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

 

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt  

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt  

191201 Papier und Pappe  

191204 Kunststoff und Gummi  

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  

191208 Textilien  

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)  

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

 

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 
fallen

 

200101 Papier und Pappe  

200110 Bekleidung  

200111 Textilien  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200139 Kunststoffe  

200202 Boden und Steine  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle siehe separates Beiblatt

200302 Marktabfälle siehe separates Beiblatt

200303 Straßenkehricht  

200307 Sperrmüll  
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 18 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

030399 nur stichfeste Papiermassen (Spuckstoffe) aus der Altpapierver-wertung, die nicht weiter verwertbar sind

200301 nur vorsortierter Hausmüll und vorsortierte hausmüllähnliche Gewerbeabfälle und Sperrmüll, ohne organische Bestandteile

200302 nur Marktabfälle im Sinne von Kartonagen, Verpackungsabfällen und gemischten Verpackungen mit Ausnahme von Fehlwürfen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G062498017
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 19 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Entenpfuhl Industriegebiet I/6 10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67547 Ort: Worms

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
3.6 Freilager mit Containerstellflächen, Lagerboxen und Umladeflächen für Tonnen sowie Ballenlager;

Befestigte Freiflächen mit Containerstellflächen und Rampe, Lagerboxen, Umladefläche für befüllte Tonnen sowie Ballenlager

8.12.2 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung 

bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefährlichen 

Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 to oder mehr.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 03 01 04 fallen

 

030301 Rinden- und Holzabfälle  

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt

 

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen

 

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

 

101006 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen

 

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen

 

101201 Rohmischungen vor dem Brennen  

101206 verworfene Formen  

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)  

101314 Betonabfälle und Betonschlämme  

120101 Eisenfeil- und -drehspäne  

120102 Eisenstaub und -teilchen  

120103 NE-Metallfeil- und -drehspäne  

120104 NE-Metallstaub und -teilchen  

120113 Schweißabfälle  

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150104 Verpackungen aus Metall  

150105 Verbundverpackungen  

150106 gemischte Verpackungen  

150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

nur Holzverpackungen

160103 Altreifen  

160106 Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten nur alte Karossen, die nicht der AltfahrzeugV unterliegen

160117 Eisenmetalle  

160118 Nichteisenmetalle  

160119 Kunststoffe  

160211* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder HFKW enthalten  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

160213* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
02 09 bis 16 02 12 fallen

 

160214 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen  

160216 aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 
fallen

 

160601* Bleibatterien  

160604 Alkalibatterien (außer 16 06 03)  

160605 andere Batterien und Akkumulatoren  

160801 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder 
Platin enthalten (außer 16 08 07)

 

170101 Beton  

170102 Ziegel  

170103 Fliesen und Keramik  

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten

 

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

 

170201 Holz  

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

 

170401 Kupfer, Bronze, Messing  

170402 Aluminium  

170405 Eisen und Stahl  

170407 gemischte Metalle  

170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten  

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  

170505* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält  

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt  

170507* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält  

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt  

170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält  

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt  

170605* asbesthaltige Baustoffe  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

 

180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln)

 

180203 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden

 

191201 Papier und Pappe  

191202 Eisenmetalle  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

191203 Nichteisenmetalle  

191206* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

191211* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten

 

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

 

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 
fallen

 

200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle tierische Nebenprodukte der Kategorie 3

200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle  

200125 Speiseöle und -fette  

200133* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie 
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

 

200134 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200140 Metalle  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200202 Boden und Steine  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G062498017
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G062498017
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 20 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Entenpfuhl Industriegebiet I/6 10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67547 Ort: Worms

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
3.7 a) Sortieranlage für Gewerbeabfall;

8.4 Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallende oder aus hausmüllähnlichen Abfällen durch Sortieren für den 

Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen werden, mit einer Durchsatzkapazität von 10 to Einsatzstoffen oder mehr je Tag;

3.7 b) Baggersortierung auf Sortierfläche beim Umschlag imFreilager;

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß §§ 6 und 10 GewAbfV werden bestätigt.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle

200301 gemischte Siedlungsabfälle ohne organische Bestandteile / keine Sortierung von 
kommunalem Restmüll

200307 Sperrmüll
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 21 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Mühlweg  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67105 Ort: Schifferstadt

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
4.1 Fuhrpark;

Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr (RPF.-3968 rp - unbefristet).
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G082634331
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 22 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Mühlweg  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67105 Ort: Schifferstadt

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 22 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

4.2 Ballenlager, Containerstellflächen und Lagerboxen sowie Lagerhallen;

8.12.1.2 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefährlichen Abfällen mit 

einer Gesamtlagerkapazität von 30 to bis weniger als 50 to und

8.12.2 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefährlichen 

Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 to oder mehr.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe  

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

020110 Metallabfälle  

020199 Abfälle a. n. g. nur Ackervlies

020301 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen  

030101 Rinden- und Korkabfälle  

030104* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe 
enthalten

 

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 03 01 04 fallen

 

030301 Rinden- und Holzabfälle  

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen  

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen  

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten  

090110 Einwegkameras ohne Batterien  

101103 Glasfaserabfall  

120101 Eisenfeil- und -drehspäne  

120102 Eisenstaub und -teilchen  

120103 NE-Metallfeil- und -drehspäne  

120104 NE-Metallstaub und -teilchen  

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne  

120113 Schweißabfälle  

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150104 Verpackungen aus Metall  

150106 gemischte Verpackungen  

150107 Verpackungen aus Glas  

150109 Verpackungen aus Textilien  

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

 

160103 Altreifen  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

160117 Eisenmetalle  

160118 Nichteisenmetalle  

160119 Kunststoffe  

160120 Glas  

160211* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder HFKW enthalten  

160212* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten  

160213* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
02 09 bis 16 02 12 fallen

 

160214 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen  

160216 aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 
fallen

 

160601* Bleibatterien  

160605 andere Batterien und Akkumulatoren  

170101 Beton  

170102 Ziegel  

170103 Fliesen und Keramik  

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten

 

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

 

170201 Holz  

170202 Glas  

170203 Kunststoff  

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

 

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische  

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen  

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte  

170401 Kupfer, Bronze, Messing  

170402 Aluminium  

170403 Blei  

170404 Zink  

170405 Eisen und Stahl  

170406 Zinn  

170407 gemischte Metalle  

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen  

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt  

170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält  

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt  

170605* asbesthaltige Baustoffe  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

 

190801 Sieb- und Rechenrückstände  

190802 Sandfangrückstände  

191201 Papier und Pappe  

191202 Eisenmetalle  

191203 Nichteisenmetalle  

191204 Kunststoff und Gummi  

191205 Glas  

191206* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  

191208 Textilien  

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) siehe separates Beiblatt

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Fehlwürfe oder Sortierreste

200101 Papier und Pappe  

200102 Glas  

200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle  

200110 Bekleidung  

200111 Textilien  

200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle  

200123* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten  

200133* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie 
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

 

200134 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen  

200135* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

 

200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

 

200137* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200139 Kunststoffe  

200140 Metalle  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200202 Boden und Steine  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200302 Marktabfälle  

200303 Straßenkehricht  

200306 Abfälle aus der Kanalreinigung  

200307 Sperrmüll  
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 22 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

191210 für Aufbereitung zu Ersatz-brennstoffen geeignete Abfälle sowie für Ersatzbrennstoff geeignete Anteile aus AzV
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G082634331
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 23 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Mühlweg  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67105 Ort: Schifferstadt

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
4.3 Ballenpresse;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag .
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

020199 Abfälle a. n. g. nur Ackervlies

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

170203 Kunststoff  

191201 Papier und Pappe  

200101 Papier und Pappe  

200139 Kunststoffe  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G082634331
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 24 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Mühlweg  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67105 Ort: Schifferstadt

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
4.4 Sortieranlage für Folie und Papier;

8.4 Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus hausmüllähnlichen Abfällen durch Sortieren für den 

Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen werden, mit einer Durchsatzkapazität von 10 to Einsatzstoffen oder mehr je Tag.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

191201 Papier und Pappe

200101 Papier und Pappe
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G082634331
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 25 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Mühlweg  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67105 Ort: Schifferstadt

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
4.5 Schüttboxen und Annahmebereich der Sortieranlage;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe  

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

020110 Metallabfälle  

020199 Abfälle a. n. g. nur Ackervlies

020301 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen  

030101 Rinden- und Korkabfälle  

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 03 01 04 fallen

 

030301 Rinden- und Holzabfälle  

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen  

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen  

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten  

090110 Einwegkameras ohne Batterien  

101103 Glasfaserabfall  

120101 Eisenfeil- und -drehspäne  

120102 Eisenstaub und -teilchen  

120103 NE-Metallfeil- und -drehspäne  

120104 NE-Metallstaub und -teilchen  

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne  

120113 Schweißabfälle  

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150104 Verpackungen aus Metall  

150106 gemischte Verpackungen  

150107 Verpackungen aus Glas  

150109 Verpackungen aus Textilien  

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

 

160103 Altreifen  

160117 Eisenmetalle  

Seite 103 von 149 zu ZZEE002002489007



Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

160118 Nichteisenmetalle  

160119 Kunststoffe  

160120 Glas  

170101 Beton  

170102 Ziegel  

170103 Fliesen und Keramik  

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

 

170201 Holz  

170202 Glas  

170203 Kunststoff  

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen  

170401 Kupfer, Bronze, Messing  

170402 Aluminium  

170403 Blei  

170404 Zink  

170405 Eisen und Stahl  

170406 Zinn  

170407 gemischte Metalle  

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen  

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt  

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt  

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

 

190801 Sieb- und Rechenrückstände  

191201 Papier und Pappe  

191202 Eisenmetalle  

191203 Nichteisenmetalle  

191204 Kunststoff und Gummi  

191205 Glas  

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  

191208 Textilien  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) siehe separates Beiblatt

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Fehlwürfe oder Sortierreste

200101 Papier und Pappe  

200102 Glas  

200110 Bekleidung  

200111 Textilien  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200139 Kunststoffe  

200140 Metalle  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200202 Boden und Steine  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200302 Marktabfälle  

200303 Straßenkehricht  

200307 Sperrmüll  
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 25 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

191210 für Aufbereitung zu Ersatz-brennstoffen geeignete Abfälle sowie für Ersatz-brennstoff geeignete Anteile aus AzV
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G082634331
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G082634331
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 26 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Mühlweg  10
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:67105 Ort: Schifferstadt

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
4.6 Sortierfläche des Umschlagbereichs im Freilager;

8.4 Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus hausmüllhänlichen Abfällen durch Sortieren für den 

Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen werden, mit einer Durchsatzkapazität von 10 to Einsatzstoffen oder mehr je Tag;

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß §§ 6 und 10 GewAbfV werden bestätigt.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Fehlwürfe oder Sortierreste

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle Planen, Netze, Pflanztöpfe, Transportbehältnisse, etc.

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200307 Sperrmüll keine Sortierung von kommunalem Sperrmüll
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 27 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Dieselstraße  36-38
      1.3 Staat: DE Bundesland: SL Postleitzahl:66763 Ort: Dillingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
5.1 Fuhrpark;

Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr (RPF.-3968 rp - unbefristet);

Reg.-Nr. für die Beförderung von tierischen Nebenprodukten (DE 10 044 0002 35).
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: K44S125684
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: K44S125684
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 28 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Dieselstraße  36-38
      1.3 Staat: DE Bundesland: SL Postleitzahl:66763 Ort: Dillingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 28 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

5.2 Ballenpresse;

8.12.2 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfast werden bei nicht gefährlichen Abfällen 

mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 to oder mehr;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst,  von 10 to oder mehr je Tag.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

170203 Kunststoff

191201 Papier und Pappe

191204 Kunststoff und Gummi

200101 Papier und Pappe

200139 Kunststoffe
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: K44S125684
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: K44S125684
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 29 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Dieselstraße  36-38
      1.3 Staat: DE Bundesland: SL Postleitzahl:66763 Ort: Dillingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
5.3 Sortierfläche des Umschlagsbereichs im Freilager;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 to oder mehr je Tag;

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß §§ 6 und 10 GewAbfV werden bestätigt.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150106 gemischte Verpackungen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200307 Sperrmüll
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: K44S125684
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 30 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Dieselstraße  36-38
      1.3 Staat: DE Bundesland: SL Postleitzahl:66763 Ort: Dillingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 30 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

5.4 Freilager auf befestigter Fläche mit Wertstoffhof und Bereitstellungslager für vorgeladene Container;

8.12.1.2 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch swoweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefährlichen Abfällen mit 

einer Gesamtlagerkapazität von 30 to bis weniger als 50 to;

8.12.2 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefährlichen 

Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 to oder mehr.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

020110 Metallabfälle

030101 Rinden- und Korkabfälle

030104* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe 
enthalten

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 03 01 04 fallen

030301 Rinden- und Holzabfälle

101112 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

160103 Altreifen

160117 Eisenmetalle

160118 Nichteisenmetalle

160119 Kunststoffe

160120 Glas

160211* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder HFKW enthalten

160212* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten

160213* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
02 09 bis 16 02 12 fallen

160214 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

160216 aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 
fallen

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170201 Holz

170202 Glas

170203 Kunststoff

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

170401 Kupfer, Bronze, Messing

170402 Aluminium

170403 Blei

170404 Zink

170405 Eisen und Stahl

170406 Zinn

170407 gemischte Metalle

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält

170605* asbesthaltige Baustoffe

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191202 Eisenmetalle

191203 Nichteisenmetalle

191204 Kunststoff und Gummi

191205 Glas

191206* Holz, das gefährliche Stoffe enthält

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

200102 Glas

200123* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

200135* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

200137* Holz, das gefährliche Stoffe enthält

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

200139 Kunststoffe

200140 Metalle

200201 biologisch abbaubare Abfälle

200202 Boden und Steine

200301 gemischte Siedlungsabfälle
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

200307 Sperrmüll
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: K44S125684
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: K44S125684
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 31 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Dieselstraße  36-38
      1.3 Staat: DE Bundesland: SL Postleitzahl:66763 Ort: Dillingen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 31 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

5.5 Umschlagsplatz;

8.15.3 Anlagen zum Umschlagen von Abfällen, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der 

Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt, soweit nicht von Nummer 8.12 oder 8.14 erfasst, mit einer Kapazität von 100 to oder 

mehr nicht gefährlichen Abfällen je Tag;

Manuelle Stör-/Schadstoffentfrachtung sowie Baggersortierung zur Gewinnung von stofflich verwertbaren Fraktionen;

8.11.2.4 Anlage zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer 

Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, 10 to oder mehr je Tag.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten

090110 Einwegkameras ohne Batterien

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150106 gemischte Verpackungen

150109 Verpackungen aus Textilien

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 02 02 fallen

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191201 Papier und Pappe

191208 Textilien

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200101 Papier und Pappe

200110 Bekleidung

200111 Textilien

200139 Kunststoffe

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle

200301 gemischte Siedlungsabfälle

200307 Sperrmüll
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 32 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Albiger Straße  18
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:55232 Ort: Alzey

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
6.1 Fuhrpark;

Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr (RPF.-3968 rp - unbefristet)
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G062415891
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 33 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Albiger Straße  18
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:55232 Ort: Alzey

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 33 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

6.2 Freilager mit Containerstellflächen, Lagerboxen und Freifläche;

8.12.1.1 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefährlichen Abfällen mit 

einer Gesamtlagerkapazität von 50 to oder mehr;

8.12.2 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefährlichen 

Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 to oder mehr;

8.12.3.2 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei einer Gesamtlagerfläche 

von 1.000 bis weniger als 15.000 qm oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 bis weniger als 1.500 to.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe nur Reste aus der Traubenverarbeitung und Weinhefe

120101 Eisenfeil- und -drehspäne nur trockene Gußspäne

150102 Verpackungen aus Kunststoff Folie

150106 gemischte Verpackungen

150202* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

nur Ölbindemittel aus Havariefällen

160103 Altreifen  

160601* Bleibatterien  

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

 

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

nur Holz

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte  

170407 gemischte Metalle  

170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten  

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  

170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält  

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

170605* asbesthaltige Baustoffe  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen Rigipsplatten u.ä. sowie Steine (z.B. Ytong und Bims)

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten

 

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

 

200101 Papier und Pappe  

200102 Glas  

200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle  

200123* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten  

200135* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

 

200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

 

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200303 Straßenkehricht  

200307 Sperrmüll  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G062415891
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 34 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Albiger Straße  18
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:55232 Ort: Alzey

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
6.3 Baggersortierung und Störstoffauslese;

Nach Genehmigungsbescheid der SGD Süd vom 18.08.2017 wurde das Auslesen von Störstoffen mit einer Durchsatzkapazität von nicht 

gefährlichen Abfällen von maximal 9 to je Tag letztmalig bestätigt. Basisbescheid vom 15.02.2005.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150106 gemischte Verpackungen siehe separates Beiblatt

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

 

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200307 Sperrmüll  
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 34 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

150106 ausschließlich trockene Ver-packungen aus Gewerbe, keine Verpackungen, die zu Geruchsbildung neigen (kein DSD)
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G062415891
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G062415891
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 35 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Albiger Straße  18
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:55232 Ort: Alzey

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
6.4 Sortierfläche im Umschlagsbereich des Freilagers;

8.4 Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus hausmüllähnlichen Abfällen durch Sortieren für den 

Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen werden, mit einer Durchsatzkapazität von 10 to Einsatzstoffen oder mehr je Tag;

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß §§ 6 und 10 GewAbfV werden bestätigt.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150106 gemischte Verpackungen siehe separates Beiblatt

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

200301 gemischte Siedlungsabfälle keine Sortierung von kommunalem Restmüll

200307 Sperrmüll
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 35 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche 
Überprüfung)

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

150106 ausschließlich trockene Verpackungen aus Gewerbe (z.B. Weinkarton foliert, Repa-Säcke, Nageschutz aus Tetrapack von Winzern) keine 

Verpackungen, die zu Geruchsbildung neigen (kein DSD)
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G061696474
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G061696474
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 36 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Emy-Roeder-Straße  13
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:55129 Ort: Mainz

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 36 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

7.1 Nachbehandlungsanlage für Ölabscheiderrückstände;

8.12.1.1 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis 

zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefährlichen Abfällen mit 

einer Gesamtlagerkapazität von 50 to oder mehr;

Nachbehandlungsanlage für ölhaltige Abwässer mit Koaleszenzabscheider, Kammerfilterpresse zur Schlammentwässerung und Ultrafiltration zur 

Prozesswasseraufbereitung;

8.8.1.1 Anlagen zur chemischen Behandlung, insbesondere zur chemischen Emulsionsspaltung, Fällung, Flockung, Kalzinierung, Neutralisation 

oder Oxidation, von gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 10 to oder mehr je Tag;

8.10.1.1 Anlagen zur physikalisch-chemischen Behandlung, insbesondere zum Destillieren, Trocknen oder Verdampfen, mit einer 

Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen bei gefährlichen Abfällen von 10 to je Tag oder mehr.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

050103* Bodenschlämme aus Tanks

050105* verschüttetes Öl

050106* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung

100211* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

100327* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

100409* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

100508* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

100609* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

100707* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

100819* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

120301* wässrige Waschflüssigkeiten

120302* Abfälle aus der Dampfentfettung

130401* Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt

130402* Bilgenöle aus Molenablaufkanälen

130403* Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt

130502* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern

130503* Schlämme aus Einlaufschächten

130506* Öle aus Öl-/Wasserabscheidern

130507* öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern

130508* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern

130899* Abfälle a. n. g.

160708* ölhaltige Abfälle

190810* Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 
fallen

191103* wässrige flüssige Abfälle
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G061696474
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G061696474
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 37 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Emy-Roeder-Straße  13
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:55129 Ort: Mainz

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
7.2 Waschanlage für Sandfangrückstände;

8.10.1.1 Anlagen zur physikalisch-chemischen Behandlung, insbesondere zum Destillieren, Trocknen oder Verdampfen, mit einer 

Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen bei gefährlichen Abfällen von 10 to je Tag oder mehr;

8.10.2.2 Anlagen zur physikalisch-chemischen Behandlung, insbesondere zum Destillieren, Trocknen oder Verdampfen, mit einer 

Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen bei nicht gefährlichen Abfällen von 10 to bis weniger als 50 to je Tag.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

130501* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern

190802 Sandfangrückstände

Seite 139 von 149 zu ZZEE002002489007



2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: G061696474
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 38 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Emy-Roeder-Straße  13
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:55129 Ort: Mainz

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
7.3 Lagertanks und Lagerbecken;

8.12.1.1 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung 

bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfassst werden bei gefährlichen 

Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 50 to oder mehr.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

080416 wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 04 15 fallen

120107* halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) Altöl SK2

120109* halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen

120110* synthetische Bearbeitungsöle Altöl SK2

120119* biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle

130105* nichtchlorierte Emulsionen

130110* nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis Altöl SK1

130111* synthetische Hydrauliköle Altöl SK2

130205* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis Altöl SK1

130206* synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Altöl SK1

130307* nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis Altöl SK1

130308* synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle Altöl SK4

130701* Heizöl und Diesel Altöl SK4

190207* Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 39 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Zeppelinstraße  24-26
      1.3 Staat: DE Bundesland: HE Postleitzahl:64625 Ort: Bensheim

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
8.1 Fuhrpark;

Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr (RPF.-3968 rp - unbefristet)

Seite 142 von 149 zu ZZEE002002489007



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: F02RD01602
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 40 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Zeppelinstraße  24-26
      1.3 Staat: DE Bundesland: HE Postleitzahl:64625 Ort: Bensheim

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
8.2 Freilager und Lagerhalle;

Baurechtlich genehmigte Anlage zum zeitweiligen Lagern von nicht gefährlichen Abfällen zum Zusammenstellen von wirtschaftlichen 

Transporteinheiten mit einer Gesamtlagermenge unter 100 to.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150106 gemischte Verpackungen

150107 Verpackungen aus Glas

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170201 Holz

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

200101 Papier und Pappe
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: G083101378
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 41 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Otto-Hahn-Straße  50
      1.3 Staat: DE Bundesland: BW Postleitzahl:68169 Ort: Mannheim

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
9.1 Fuhrpark;

Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr (RPF.-3968 rp - unbefristet)
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: H190315207
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 42 zum Zertifikat mit der Nummer ZZEE002002489007 / 0196 (26. jährliche Überprüfung)
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
      1.2 Straße:Otto-Hahn-Straße  50
      1.3 Staat: DE Bundesland: BW Postleitzahl:68169 Ort: Mannheim

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
9.2 Freilager und Lagerhalle;

Anteilig angemietete Teilfläche des Ballenlagers des Vermieters am Standort Otto-Hahn-Straße 50, 68169 Mannheim.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

191201 Papier und Pappe

200101 Papier und Pappe
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 Zertifikat zur  

 

 Vorbehandlungsanlage 
 gemäß Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV 

 (Beiblatt zum EdDE-Zertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024) 
 

Die Jakob Becker Entsorgungs-GmbH, Betriebsstätte Alzey, wurde bei der Begutachtung zum 
Entsorgungsfachbetrieb entsprechend der Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung am 09.11.2023 
durch den Sachverständigen Dr. Michael Kappus überprüft. Grundlage für die Einstufung als 
Vorbehandlungsanlage nach § 2 GewAbfV ist die Vor-Ort Überprüfung aller Anforderungen der  GewAbfV 
durch den benannten Sachverständigen im Rahmen der jährlichen Überprüfung zum 
Entsorgungsfachbetrieb vom 06.-16.11.2023.  

Das Konzept der Vorbehandlungsanlage ist technisch und organisatorisch geeignet, die Vorbehandlung 
gemischter Gewerbeabfälle i.S.d. § 6 GewAbfV sicherzustellen. Die Vorbehandlungsanlage erfüllt die 
Anforderungen der GewAbfV, insbesondere hinsichtlich der durchgeführten Tätigkeiten und der technischen 
Voraussetzungen an eine Vorbehandlungsanlage, der Einhaltung des Standes der Technik als Teil einer 
Verwertungskaskade. 

Somit erfüllt die unten bezeichnete Betriebsstätte die Anforderungen an eine Vorbehandlungsanlage im 
Sinne der GewAbfV und ist berechtigt, die Bezeichnung 

 

Vorbehandlungsanlage 
gemäß der Gewerbeabfallverordnung 

für gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle 
Nur ASN 150106, 170904, 200301 und 200307 genehmigt mit Bescheid vom 18.09.19 

 

zu führen, solange das EdDE-Entsorgungsfachbetriebezertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024 gültig ist.  

Die erforderliche jährliche Überwachung erfolgt spätestens im Prüfmonat: November 2024. 

 

 

 

Anschrift der anerkannten Betriebsstätte:  
Jakob Becker Entsorgungs-GmbH 
Albiger Straße 18 
55232 Alzey 

Anschrift des Zertifizierers: 
EdDE-Entsorgergemeinschaft der Deutschen 
Entsorgungswirtschaft e.V.  
Von- der-Wettern-Straße 25 
51149 Köln 

Kennnummern nach § 28 NachwV:    
Entsorgernummer: G062415891 
Erzeugernummer: G062415891 
Freistellungsnummer: ./.  
 

 

 
 

______________________________________ 
(Sachverständiger Dr. Michael Kappus) 

Zuständige Genehmigungsbehörde:   
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Neustadt an der Weinstraße 
 

 

 
 

______________________________________ 
(GF EdDE Dr. Markus Weyers) 
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Kappus Michael
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 Zertifikat zur  

 

 Vorbehandlungsanlage 
 gemäß Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV 

 (Beiblatt zum EdDE-Zertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024) 
 

Die Jakob Becker Entsorgungs-GmbH, Betriebsstätte Dillingen, wurde bei der Begutachtung zum 
Entsorgungsfachbetrieb entsprechend der Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung am 16.11.2023 
durch den Sachverständigen Dr. Michael Kappus überprüft. Grundlage für die Einstufung als 
Vorbehandlungsanlage nach § 2 GewAbfV ist die Vor-Ort Überprüfung aller Anforderungen der  GewAbfV 
durch den benannten Sachverständigen im Rahmen der jährlichen Überprüfung zum 
Entsorgungsfachbetrieb vom 06.-16.11.2023.  

Das Konzept der Vorbehandlungsanlage ist technisch und organisatorisch geeignet, die Vorbehandlung 
gemischter Gewerbeabfälle i.S.d. § 6 GewAbfV sicherzustellen. Die Vorbehandlungsanlage erfüllt die 
Anforderungen der GewAbfV, insbesondere hinsichtlich der durchgeführten Tätigkeiten und der technischen 
Voraussetzungen an eine Vorbehandlungsanlage, der Einhaltung des Standes der Technik als Teil einer 
Verwertungskaskade. 

Somit erfüllt die unten bezeichnete Betriebsstätte die Anforderungen an eine Vorbehandlungsanlage im 
Sinne der GewAbfV und ist berechtigt, die Bezeichnung 

 

Vorbehandlungsanlage 
gemäß der Gewerbeabfallverordnung 

für gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle 
Nur ASN 150106, 170904, 191212, 200301 und 200307 (Zust. des LUA Saarbrücken vom 13.02.20) 

 

zu führen, solange das EdDE-Entsorgungsfachbetriebezertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024 gültig ist.  

Die erforderliche jährliche Überwachung erfolgt spätestens im Prüfmonat: November 2024. 

 

 

 

Anschrift der anerkannten Betriebsstätte:  
Jakob Becker Entsorgungs-GmbH 
Dieselstraße 36-38 
66763 Dillingen 

Anschrift des Zertifizierers: 
EdDE-Entsorgergemeinschaft der Deutschen 
Entsorgungswirtschaft e.V.  
Von- der-Wettern-Straße 25 
51149 Köln 

Kennnummern nach § 28 NachwV:    
Entsorgernummer: K44S12568 
Erzeugernummer: K44S12568 
Freistellungsnummer: ./.  
 

 

 
 

______________________________________ 
(Sachverständiger Dr. Michael Kappus) 

Zuständige Genehmigungsbehörde:   
Landesamt für Umwelt- u. Arbeitsschutz, 
Saarbrücken 
 

 

 
 

______________________________________ 
(GF EdDE Dr. Markus Weyers) 
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Kappus Michael
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 Zertifikat zur  

 

 Vorbehandlungsanlage 
 gemäß Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV 

 (Beiblatt zum EdDE-Zertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024) 
 

Die Jakob Becker Entsorgungs-GmbH, Betriebsstätte Schifferstadt, wurde bei der Begutachtung zum 
Entsorgungsfachbetrieb entsprechend der Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung am 08.11.2023 
durch den Sachverständigen Dr. Michael Kappus überprüft. Grundlage für die Einstufung als 
Vorbehandlungsanlage nach § 2 GewAbfV ist die Vor-Ort Überprüfung aller Anforderungen der  GewAbfV 
durch den benannten Sachverständigen im Rahmen der jährlichen Überprüfung zum 
Entsorgungsfachbetrieb vom 06.-16.11.2023.  

Das Konzept der Vorbehandlungsanlage ist technisch und organisatorisch geeignet, die Vorbehandlung 
gemischter Gewerbeabfälle i.S.d. § 6 GewAbfV sicherzustellen. Die Vorbehandlungsanlage erfüllt die 
Anforderungen der GewAbfV, insbesondere hinsichtlich der durchgeführten Tätigkeiten und der technischen 
Voraussetzungen an eine Vorbehandlungsanlage, der Einhaltung des Standes der Technik als Teil einer 
Verwertungskaskade. 

Somit erfüllt die unten bezeichnete Betriebsstätte die Anforderungen an eine Vorbehandlungsanlage im 
Sinne der GewAbfV und ist berechtigt, die Bezeichnung 

 

Vorbehandlungsanlage 
gemäß der Gewerbeabfallverordnung 

für gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle 
Nur ASN 170904, 191212, 200203, 200301 und 200307 genehmigt mit Bescheid vom 02.10.19. 

 

zu führen, solange das EdDE-Entsorgungsfachbetriebezertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024 gültig ist.  

Die erforderliche jährliche Überwachung erfolgt spätestens im Prüfmonat: November 2024. 

 

 

 

Anschrift der anerkannten Betriebsstätte:  
Jakob Becker Entsorgungs-GmbH 
Mühlweg 10 
67105 Schifferstadt 

Anschrift des Zertifizierers: 
EdDE-Entsorgergemeinschaft der Deutschen 
Entsorgungswirtschaft e.V.  
Von- der-Wettern-Straße 25 
51149 Köln 

Kennnummern nach § 28 NachwV:    
Entsorgernummer: G08263433 
Erzeugernummer: G08263433 
Freistellungsnummer: ./.  
 

 

 
 

______________________________________ 
(Sachverständiger Dr. Michael Kappus) 

Zuständige Genehmigungsbehörde:   
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Neustadt an der Weinstraße 
 

 

 
 

______________________________________ 
(GF EdDE Dr. Markus Weyers) 
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 Zertifikat zur  

 

 Vorbehandlungsanlage 
 gemäß Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV 

 (Beiblatt zum EdDE-Zertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024) 
 

Die Jakob Becker Entsorgungs-GmbH, Betriebsstätte Worms, wurde bei der Begutachtung zum 
Entsorgungsfachbetrieb entsprechend der Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung am 07.11.2023 
durch den Sachverständigen Dr. Michael Kappus überprüft. Grundlage für die Einstufung als 
Vorbehandlungsanlage nach § 2 GewAbfV ist die Vor-Ort Überprüfung aller Anforderungen der  GewAbfV 
durch den benannten Sachverständigen im Rahmen der jährlichen Überprüfung zum 
Entsorgungsfachbetrieb vom 06.-16.11.2023.  

Das Konzept der Vorbehandlungsanlage ist technisch und organisatorisch geeignet, die Vorbehandlung 
gemischter Gewerbeabfälle i.S.d. § 6 GewAbfV sicherzustellen. Die Vorbehandlungsanlage erfüllt die 
Anforderungen der GewAbfV, insbesondere hinsichtlich der durchgeführten Tätigkeiten und der technischen 
Voraussetzungen an eine Vorbehandlungsanlage, der Einhaltung des Standes der Technik vollumfänglich  
sowie als Teil einer Verwertungskaskade. 

Somit erfüllt die unten bezeichnete Betriebsstätte die Anforderungen an eine Vorbehandlungsanlage im 
Sinne der GewAbfV und ist berechtigt, die Bezeichnung 

 

Vorbehandlungsanlage 
gemäß der Gewerbeabfallverordnung 

für gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle 
Nur ASN 191210, 191212, 200203, 200301 und 200307 genehmigt mit Bescheid v. 18.09. und 19.12.19 
 

zu führen, solange das EdDE-Entsorgungsfachbetriebezertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024 gültig ist.  

Die erforderliche jährliche Überwachung erfolgt spätestens im Prüfmonat: November 2024. 

 

 

 

Anschrift der anerkannten Betriebsstätte:  
Jakob Becker Entsorgungs-GmbH 
Entenpfuhl 10 
67547 Worms 

Anschrift des Zertifizierers: 
EdDE-Entsorgergemeinschaft der Deutschen 
Entsorgungswirtschaft e.V.  
Von- der-Wettern-Straße 25 
51149 Köln 

Kennnummern nach § 28 NachwV:    
Entsorgernummer: G06249801 
Erzeugernummer: G06249801 
Freistellungsnummer: ./.  
 

 

 
 

______________________________________ 
(Sachverständiger Dr. Michael Kappus) 

Zuständige Genehmigungsbehörde:   
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Neustadt an der Weinstraße 
 

 

 
 

______________________________________ 
(GF EdDE Dr. Markus Weyers) 
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 Zertifikat zur  

 

 Vorbehandlungsanlage 
 gemäß Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV 

 (Beiblatt zum EdDE-Zertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024) 
 

Die Jakob Becker Entsorgungs-GmbH, Betriebsstätte Sembach, wurde bei der Begutachtung zum 
Entsorgungsfachbetrieb entsprechend der Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung am 06.11.2023 
durch den Sachverständigen Dr. Michael Kappus überprüft. Grundlage für die Einstufung als 
Vorbehandlungsanlage nach § 2 GewAbfV ist die Vor-Ort Überprüfung aller Anforderungen der  GewAbfV 
durch den benannten Sachverständigen im Rahmen der jährlichen Überprüfung zum 
Entsorgungsfachbetrieb vom 06.-16.11.2023.  

Das Konzept der Vorbehandlungsanlage ist technisch und organisatorisch geeignet, die Vorbehandlung 
gemischter Gewerbeabfälle i.S.d. § 6 GewAbfV sicherzustellen. Die Vorbehandlungsanlage erfüllt die 
Anforderungen der GewAbfV, insbesondere hinsichtlich der durchgeführten Tätigkeiten und der technischen 
Voraussetzungen an eine Vorbehandlungsanlage, der Einhaltung des Standes der Technik vollumfänglich. 

Somit erfüllt die unten bezeichnete Betriebsstätte die Anforderungen an eine Vorbehandlungsanlage im 
Sinne der GewAbfV und ist berechtigt, die Bezeichnung 

 

Vorbehandlungsanlage 
gemäß der Gewerbeabfallverordnung 

für gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle  
Nur ASN 150106, 170904, 200301 und 200307 genehmigt (als Teilmenge) mit Bescheid v. 02.03.18 

 

zu führen, solange das EdDE-Entsorgungsfachbetriebezertifikat Nr. 0196 vom 03.01.2024 gültig ist.  

Die erforderliche jährliche Überwachung erfolgt spätestens im Prüfmonat: November 2024. 

 

 

 

Anschrift der anerkannten Betriebsstätte:  
Jakob Becker Entsorgungs-GmbH 
Williams-Road 3 
67681 Sembach 

Anschrift des Zertifizierers: 
EdDE-Entsorgergemeinschaft der Deutschen 
Entsorgungswirtschaft e.V.  
Von- der-Wettern-Straße 25 
51149 Köln 

Kennnummern nach § 28 NachwV:    
Entsorgernummer: G08804098 
Erzeugernummer: G08804098 
Freistellungsnummer: ./.  
 

 

 
 

______________________________________ 
(Sachverständiger Dr. Michael Kappus) 

Zuständige Genehmigungsbehörde:   
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Neustadt an der Weinstraße. 
 

 

 
 

______________________________________ 
(GF EdDE Dr. Markus Weyers) 
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